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Katrin Haase

Von: kraft.dominic@t-online.de

Gesendet: Donnerstag, 20. April 2017 05:08

An: Katrin Haase

Betreff: Re: AW: Zaun poststrasse 6 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte  Damen und Herren.. 

Hiermit beantrage iCh die Zustimmung eines Zauns für mein Grundstück, der 140m hoch ist.Weil ich zwei grosse 

Hunde habe darunter ist eine deutsche Dogge und ein rotweiler Mix und da meine deutsche Dogge eine 

schulterhöhr von 105m hat müsste es ein höherer Zaun sein da die Hunde frei rumlaufen auf unserem Grundstück in 

der poststrasse 6....SOnst kann ich da leider keine Haftung übernehmen. Desweiteren beantrage ich die statgebung 

meines Wunsch Zauns da dieser ein matrieal  hat den meine Hunde nicht kaputt bekommen....und dieser dann auch 

in weiß zu meinem grau gestrichene haus passt..... 

 

Mit freundlichem Gruß Herr kraft  

 

 

-----Original Message----- 

Date: Thu, 06 Apr 2017 15:52:34 +0200 

Subject: AW: Zaun poststrasse 6 

From: Katrin Haase <haase@werneuchen.de> 

To: "kraft.dominic@t-online.de" <kraft.dominic@t-online.de> 

 

Sehr geehrter Herr Kraft, 

 

nach Prüfung des Sachverhaltes teilen wir Ihnen mit, dass das Grundstück in der Poststraße 6 in der Gemarkung 

Werneuchen Flur 2 Flurstück 750 sich im Gebiet der Gestaltungssatzung Stadtkern Werneuchen befindet. 

Diese Satzung beinhaltet Festsetzungen unter anderem zur Fassade und zu den Zäunen (Einfriedungen). Gemäß § 7 

Nr. 9 der Gestaltungssatzung Stadtkern Werneuchen wird für Fassaden folgendes festgesetzt: 

 

        "Für die Farbgestaltung der Fassadenfläche sind helle Töne aus dem Bereich Weiß, Gelb, Braun, Grün, Grau oder 

Blau zu verwenden (...)" 

 

Demnach wäre die Farbwahl Grau, wie im Foto zu sehen, zulässig. 

 

Bezüglich des Zaunes setzt die Gestaltungssatzung gemäß § 10 folgendes 

fest: 

 

        "Nr. 1 ) Zur öffentlichen Verkehrsfläche hin wirkende Einfriedungen von Vorgärten und Grundstücken sind nur 

zulässig aus Holz, 

Eisen    oder Stahl mit senkrechter, offener Verlattung oder 

entsprechender Metallverstäbung in einer Höhe bis 1,2 m. (...) 

        Nr. 2) Die Tragkonstruktion von Zäunen ist in der gleichen Höhe 

wie die Zaunpfeiler auszuführen als: hinter oder zwischen die Felder    

gesetzte Stiele/Pfosten aus Holz, Beton, Eisen oder Stahl oder schlicht gestaltete Mauerpfeiler zwischen den 

Zaunfeldern. (...)" 

 

Angestrebt ist ein weißer Kunststoffzaun, welcher nicht zulässig wäre. 

Eine Abweichung könnte beantragt werden bei der Stadt Werneuchen in Form eines formlosen Schreibens (Email 

oder Post). Darin sollte das Bauvorhaben, die Abweichung und die Begründung von der Abweichung eindeutig 

haase
Hervorheben


